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Essel, B-Plan Nr. 8 WG Rottloses Feld und B-Plan Nr. 9 „Feuerwehr Essel“ 
Verkehrsuntersuchung 
 
 
Sehr geehrte Frau Schweer, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für das geplante Wohngebiet „Rottloses Feld“ /B-Plan Nr. 8 in der Gemeinde Essel 
(SG Schwarmstedt) liegt eine Verkehrsuntersuchung vor (Zacharias Verkehrspla-
nungen, April 2021). Dabei haben wir die vorhandene Anbindung der Wohnbebau-
ung an die L 190 bezüglich der Leistungs-
fähigkeit  und Verkehrsqualität sowie des 
Ausbauzustandes geprüft und bewertet.  
 
Zwischen der Wohnbebauung und der 
Landesstraße L 190 ist die Anlage des Ge-
bäudes der Feuerwehr Essel geplant.  
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Hierzu ergeben sich aus unserer Sicht die folgenden Anmerkungen:  
 

 Die Zu- und Abfahrten mit Bezug zur Feuerwehr sind in Bezug auf den Ge-
samtverkehr an der Einmündung der Wohnquartiere in die L 190 nur marginal 
und liegen im Schwankungsbereich der Prognose. Die Verkehrsqualität an der 
Einmündung wird im Prognosefall mit der Stufe A (sehr gut) bewertet. Insofern 
ist es vollkommen unproblematisch, wenn sämtliche Zu- und Abfahrten mit Be-
zug zur Feuerwehr über die Anbindung verlaufen würden. Allerdings wären 
dann die Anlieger unnötiger Weise von diesen Verkehren belastet bzw. verlän-
gerten sich die Einsatzzeiten im Alarmfall.  

 

 Aus meiner Sicht wäre es aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens auch 
vertretbar, wenn das Grundstück der Feuerwehr auch außerhalb der Ortslage 
ausschließlich direkt an die Landesstraße L 190 angebunden wird. Die Grund-
stückanbindung ist gegenüber der Einmündung eines Wirtschaftsweges und in 
der Nähe zur Anbindung einer südlich gelegenen Hofstelle geplant. Linksab-
biegestreifen sind hier im Zuge der L 190 nicht vorhanden. Aufgrund der Nut-
zungen im Nahbereich der Straße bzw. der Straßeneinmündung ergeben sich 
ohnehin – wenn auch in sehr geringer Anzahl – Ein- und Abbiegevorgänge. Bei 
einer direkten Anbindung der Feuerwehr würde sich die Menge der Ein- und 
Abbieger auch nur geringfügig erhöhen. Durch die vorhandene Bebauung inkl. 
der geplanten Feuerwehr kann davon ausgegangen werden, dass im Zuge der 
L 190 fahrende Verkehrsteilnehmer Ein- und Abbiegevorgänge auch bei ihrer 
Fahrweise berücksichtigen können.  

 

 Sofern an der L 190 nur eine Ausfahrt vorgesehen wird, wäre die Verkehrssitu-
ation noch unproblematischer. Im Zuge der L 190 ergäben sich durch ein- und 
abbiegende Fahrzeuge keine Beeinträchtigungen. Wartepflichtige Einbieger 
von der Feuerwehr in die L 190 stehen dann auf dem Grundstück.     

 

 Im Alarmfall ergibt sich ohnehin eine Sondersituation. Hierbei ist auf die aus-
reichende Sicht der im Zuge der L 190 verkehrenden Kfz auf die Feuerwehr-
ausfahrt zu achten, damit der Verkehrsteilnehmer ausreichend Zeit erhält, den 
Einsatzfahrzeugen Vorfahrt einzuräumen.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dipl.-Geogr. Lothar Zacharias 


